
GUSTAV IGNAZ STINGL   e.U. * Wiedner Hauptstraße 18 * 1040 Wien
Klaviermacher * Meisterwerkstätten

Tel. +43 (1) 587 86 24  FAX +43 (1) 587 862 415
info@stingl-klavier.at

Mieter

Anschrift

Datum: 01.01.2019

Ihre UID.-No.:  ATU Unsere UID.-No.:  ATU 11357100
Offert freibleibend Bestellnummer / -datum:
EINKÄUFERGRUPPE: KREDITOR: Auftragsreferenz:

I.   MIET-KAUF-VERTRAG

abgeschlossen zwischen Fa. GUSTAV IGNAZ STINGL e.U., Wiedner Hauptstr.18, 1040 Wien, als VERMIETER/VERKÄUFER
(im Folgenden G.I.STINGL) und dem in Folge als Partner bezeichneten MIETER/KÄUFER, detailliert angegeben in Faktura

Der Partner übernimmt von G.I.STINGL das im Bestellschein näher beschriebene Instrument zu den im Bestellschein
definierten Konditionen. Der folgende Text gilt jedenfalls dann, wenn im Bestellschein nichts anderes bestimmt ist.

Das Mietverhältnis beginnt mit dem Tag der Unterfertigung des Bestellscheines. Die Lieferadresse, zugleich zukünftiger
Standort des Instrumentes, ist im Bestellschein definiert. Als Mindestlaufzeit ist ein Zeitraum von 12 Monaten 
ab Auslieferung vereinbart. Erfolgt nach 12 Monaten keine Willensäußerung des Partners, so gilt der Vertrag
als Mietvertrag auf unbestimmte Zeit erneuert. Dann steht es beiden Teilen frei, das Mietverhältnis unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Letzten jedes Kalendervierteljahres aufzukündigen.

Bei Rückgabe vor Ablauf der Mindestlaufzeit sind die Beträge gem. Bestellschein, jedenfalls aber bis zum Ende der
Mindestlaufzeit, voll zu bezahlen. Erfolgt die Rückgabe nach Ende der Mindestlaufzeit, aber vor Ablauf des laufenden
Monates, so erfolgt keine Rückvergütung vorausbezahlter Miete.

Wird im Bestellschein keine andere Vereinbarung getroffen so gilt, dass die Kosten aller erforderlichen Transporte des
Instrumentes der Partner trägt. Alle  Überstellungen erfolgen ausschließlich durch ein von G.I.STINGL auf Rechnung
des Partners beauftragtes konzessioniertes Transportunternehmen. Transportkosten werden ausgewiesen oder fakturiert.

Zahlungen sind im Bestellschein vereinbart. Umsatzsteuer wird jeweils in der gesetzlichen Höhe berechnet (dzt.20%).
Bezahlung entweder durch Barerlag gegen Quittung, spesenfreie Überweisung auf Konto G.I.STINGL, durch Einziehungs-
auftrag zu Gunsten von G.I.STINGL oder durch spesenfreien Dauerauftrag.
Der vereinbarte Mietzins ist auf den vom österr. Stat. Zentralamt verlautbarten monatl. Verbraucherpreisindex 1986
wertbezogen. Ausgangsbasis ist die für den 01.01. des Jahres der Vertragserrichtung errechnete Indexzahl. Schwankungen 
bis incl. 5 % nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt, jedoch wird bei Überschreitung die gesamte Veränderung
voll in Anrechnung gebracht. In der vorläufigen Nichtgeltendmachung des gem. Wertsicherung resultierenden Auf-
zahlungsanspruches von G.I.STINGL liegt solange kein Verzicht auf denselben vor, als dieser nicht ausdrücklich und
schriftlich von G.I.STINGL erklärt wird. Wird der Index 1986 nicht mehr verlautbart, gilt jener Index als Wertsicherung,
der diesem Index am meisten entspricht.

Bei nicht pünktlicher Zahlung der vereinbarten Beträge, Gefährdung des Mietgegenstandes und sonstiger Verletzung
von Bestimmungen des Vertragsverhältnisses durch den Partner hat G.I.STINGL das Recht, das Mietverhältnis mit
sofortiger Wirkung aufzulösen und das Instrument nach vorheriger Terminankündigung (wahlweise telefonisch, Fax,
Email oder rekommandiertes Schreiben) in seine Gewahrsame zu übernehmen. Zu diesem Zweck und zur Kontrolle des
Mietgegenstandes gestattet der Partner G.I.STINGL und seinen Beauftragten unwiderruflich das Betreten der Räume,
in denen das Instrument aufgestellt ist. Das entsprechende Ersuchen ergeht seitens G.I.STINGL an den Partner. 

Legt der Partner einer seitens G.I.STINGL begehrten Abholung Hindernisse in den Weg, insbes. durch Abwesenheit zum
Abholtermin, so ist außer den auflaufenden Kosten für Leer-Fahrten des Transporteurs und unbeschadet sonstiger Ersatz-
ansprüche, bis zur tatsächl. Rückstellung der zuletzt in Geltung gestandene Mietzins mit 50 % Aufschlag zu bezahlen.
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Der Partner verpflichtet sich, bei Verzug mit der Bezahlung auch nur eines Teiles des Mietzinses, der Umsatzsteuer,
sowie Beträgen, die sich aus der Wertsicherung ergeben, alle mit der Eintreibung verbundenen Gebühren und Kosten,
sowie alle weiteren Spesen zur Gänze aus Eigenem zu tragen, gleichgültig ob diese Kosten gerichtlicher oder außer-
gerichtlicher Natur sind. Der Partner stimmt weiters zu, an Mahnkosten von G.I.STINGL jeweils einen Pauschalbetrag
von € 36,00 pro Mahnung (gleichfalls wertgesichert gem. Pt.5) zu bezahlen. Der Partner verpflichtet sich, Kosten des
Einschreiten eines Rechtsanwaltes, Inkassanten o.ä.m., sowie gerichtlich bestimmte Kosten, G.I.STINGL voll zu ersetzen.

Der Partner nimmt zur Kenntnis, dass er die Gefahr für die teilweise oder gänzliche, vorübergehende oder dauernde
Unbenutzbarkeit des Mietgegenstandes trägt. Auch wenn der Mietgegenstand gänzlich oder teilweise unbrauchbar
geworden ist, ist der Partner verpflichtet, den Mietzins in voller Höhe weiter zu bezahlen. G.I.STNGL trifft für die Unbrauch-
barkeit des Mietgegenstandes - außer bei Vorsatz oder grobem Verschulden eines seiner Erfüllungsgehilfen - keine Haftung.

Der Partner verzichtet darauf, allfällige Gegenforderungen gegen G.I.STINGL oder Gegenforderungen aus dem ggst.
Mietvertrag aufzurechnen und auch darauf, Zahlungen, zu denen der Partner auf Grund des Mietvertrages verpflichtet
ist aufgrund behaupteter Gegenforderungen ganz oder teilweise zurückzubehalten.
Durch Abschluss der Vereinbarung und Übernahme des Miet-/Beistellungsinstrumentes erklärt der Partner sich damit
einverstanden, dass jeder Schadenersatz- oder Regressanspruch seitens des Partners mit dem Betrag der bezahlten
Netto-Miete, abzüglich aller Barauslagen (Transporte, Stimmung, etc.) limitiert ist.

Es steht G.I.STINGL frei, vor Übergabe des Instrumentes an den Partner ohne Angabe von Gründen vom Vertrag
zurückzutreten. Dies bei Verpflichtung, dem Partner bereits empfangene Geldbeträge gleichzeitig zurückzuerstatten.

Dem Partner ist es untersagt, seine Rechte aus diesem Vertrag abzutreten und das im Eigentum von G.I.STINGL stehende
Instrument unterzuvermieten, zu verleihen, zu verpfänden oder dritten Personen entgeltlich oder unentgeltlich zu über-
lassen. Der Partner gilt daher, wer immer etwa das Instrument ohne Einwilligung seitens G.I.STINGL widerrechtlich
benutzen sollte, jederzeit als alleiniger Partner und ist voll für das Instrument haftbar. Die Einwendung,, dass eine
stillschweigende Entlassung aus dem Vertrag stattgefunden habe, wird seitens des Partners niemals erhoben werden.
Der Partner verpflichtet sich, jede Änderung seiner Wohnadresse, bzw. jede beabsichtigte Standortänderung des 
Instrumentes an G.I.STINGL spätestens 14 Tage im Voraus durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen und die ausdrück-
liche schriftliche Zustimmung von G.I.STINGL vor der Überstellung (Transporte/-kosten siehe Pt.4) einzuholen. Weiters
wird G.I.STINGL das Recht eingeräumt, den Mietgegenstand jederzeit nach vorheriger Ankündigung am jeweiligen Stand-
ort zu besichtigen. Sollte das Instrument im exekutiven Weg gepfändet werden, so hat der Mieter G.I.STINGL unverzüglich
zu verständigen und in jedem Falle alle erwachsenden Kosten zu ersetzen.

Der Partner erklärt, sich vom einwandfreien, spielbereiten Zustand des Instrumentes überzeugt zu haben. Er wird das
Instrument unter größtmöglicher Schonung der Substanz behandeln, gegen Feuchtigkeit, Kälte und Überhitzung schützen
und jährlich mind. zweimal auf seine Kosten die erforderlichen Servicearbeiten und Stimmungen von G.I.STINGL erbringen
zu lassen. Er haftet für über das normale Maß hinausgehende Abnützung und alle sonstigen, von ihm oder Dritten am
Mietgegenstand verursachten oder durch Zufall eingetretenen Schäden. Der Partner hat G.I.STINGL vom Eintritt von
Schäden und erforderlichen Reparaturen sofort in Kenntnis zu setzen und entsprechende Weisungen einzuholen. Eingriffe
jeglicher Art, auch Stimmungen u. Reparaturen, dürfen ausschließlich nur durch Beauftragte von G.I.STINGL erfolgen.

Der Partner verpflichtet sich, bei Beschädigung die vollen Kosten der Wiederinstandsetzung, bei Verlust oder Untergang
den vollen Listenpreis zum Erwerb eines gleichartigen Ersatzinstrumentes nach den zum Zeitpunkt der erforderlichen
Anschaffung geltenden Tarifen zu ersetzen. Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass das Instrument an seinem Standort
durch G.I.STINGL   n i c h t   versichert ist. Der actuelle Versicherungswert ist in der oben zit. Faktura definiert.
Der Abschluss einer geeigneten Versicherung wird dem Partner empfohlen. Über ausdrücklichen schriftlichen Auftrag
schließt G.I.STINGL eine derartige Polizze ab. Die damit verbundenen Selbstkosten werden dem Partner fakturiert.
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Beide Vertragsteile verzichten unwiderruflich darauf, diesen Vertrag oder einzelne Vertragsbestimmungen  wegen
Verletzung des wahren Wertes oder überhaupt aus irgendeinem anderen Grund anzufechten.

Als Erfüllungsort wird Wien, als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag die Zuständigkeit des zuständigen 
Gerichtes für Handelssachen Wien (BG oder HG) bestimmt. Zuständigkeit gem Konsumentenschutzgesetz bei Konsumenten.

Zusatzvereinbarungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform; von diesem Erfordernis kann auch einvernehmlich
nicht abgegangen werden. Allfällige Gebühren, Steuern und Abgaben aus diesem Vertrag trägt der Partner, siehe insbes. 
Pt. III, Vergebührung. Der Partner bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt einer Gleichschrift dieser Vereinbarung.
(Bei langfristiger Vereinbarung: Eine weitere Gleichschrift wird an das FA für Gebühren und Verkehrssteuern übermittelt.)

II. KAUFANBOT * MIETKAUF

Zugleich mit dem Abschluss dieses Vertrages bietet G.I.STINGL dem Partner das den Vertragsgegenstand bildende
Instrument zum Kauf an und ist an dieses Anbot durch 12 Monate gebunden. Der Kaufpreis entspricht dem in der oben
angegebenen Faktura festgehaltenen Gesamtwert. Die vom Partner termingerecht entrichteten Entgelte bis zu
12 Monatsbeträgen, sowie die geleistete Kaution werden voll angerechnet.

Eine Annahme dieses Anbotes durch den Partner erlangt nur bei Eingang des unter Berücksichtigung der Einrechnung
(Pt. 18) verbleibenden Restkaufpreises innerhalb der genannten Frist bei G.I.STINGL Gültigkeit. Zum Zeitpunkt des
Einganges des Restbetrages bei G.I.STINGL erfolgt der Übergang des Eigentumes auf den Partner, in dessen Gewahrsame
sich das Instrument bereits befindet.

Erklärt der Partner an G.I.STINGL seine ausdrückliche Absicht, das Instrument unter Einrechnung der bereits bezahlten
Mietentgelte, aber zu einer anderen Zahlungsmodalität als unter Pt. 19. erwerben zu wollen, so ist das separate Einver-
vernehmen unter Akzeptanz der Bestimmungen des Teilzahlungskaufes und einer marktkonformen Verzinsung herzustellen.

Schließt der Partner einen derartigen Kaufvertrag ab, so ist für die Beurteilung, ob der Kaufgegenstand ordnungsgemäß
geliefert wurde, der Zustand des Instrumentes zum Zeitpunkt der 1. Auslieferung und Übergabe maßgebend.

Fortsetzung auf Folgeblatt /  Übertrag nicht ausgewiesen, wird durchgerechnet Seite 3/4
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III. VERGEBÜHRUNG

Als Mietvertrag ist diese Vereinbarung gem. Gebührengesetz zu vergebühren: § 33, TP.5 - abhängig von der Laufzeit:
Bei bestimmter Dauer 1 % vom Mietentgelt für den vereinbarten Zeitraum.  
Ein Pauschale für Verrechnung und Einreichung, etc.
Der errechnete GESAMTBETRAG für VERGEBÜHRUNG ist in der o.g. Faktura festgehalten

IV. KAUTION

Bei Mietverhältnissen wird bei Vertragsabschluss, jedenfalls vor Anlieferung des Instrumentes, für die Dauer des
Mietverhältnisses eine Kaution von 6 Monatsmieten bei G.I.STINGL erlegt.
G.I.STINGL ist ausdrücklich verpflichtet, diese Kaution binnen 14 Tagen nach ordnungsgemäßer Beendigung des Miet-
verhältnisses abzurechnen, resp. berechtigt, diese umgehend zur bereits teilweisen Abdeckung allfälliger Schadenersatz- 
und Zahlungsansprüche zu verwenden. Bei Annahme des Kaufanbotes durch den Mieter wird diese Kaution in voller 
Höhe direkt auf den Kaufpreis in Anrechnung gebracht.

Per Unterfertigung bestätige ich als Partner (MIETER) von G.I.STINGL, alle Seiten dieses Mietvertrages gelesen zu
haben und erkläre mein Einverständnis mit dieser Vereinbarung. Gleichzeitig bestätige ich den Erhalt einer gleich-
lautenden Kopie aller Papiere dieser Miet-/Kauf-Vereinbarung. Für Vertragszwecke wird eine Kopie eines amtl. Lichtbild-
ausweises angefertigt und zum Akt genommen.

Persönliche Unterschrift / Firmenmäßige Zeichnung:

Geburtsdatum (handschriftlich eingesetzt):

Hinterlegung: Kopie Lichtbildausweis und Meldezettel Seite 4/4

Zur Beantwortung aller Ihrer Rückfragen erreichen Sie uns unter 01 / 587 86 24.
Stets gerne jederzeit zu Ihren Diensten zeichnet mit harmonischem Gruß

Datum & Unterschrift (Auftraggeber / Partner)

Geburtsdatum (Auftraggeber / Partner)

G U S T A V   I G N A Z   S T I N G L   e.U.

Klaviermacher  * Meisterwerkstätten
KAWAI  zert. Servicepartner &  FAZIOLI Concertservice
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